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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 11813/J des 

Abgeordneten Mag. Loacker, Kolleginnen und Kollegen wie folgt: 
 
Wie schon von den anfragenden Abgeordneten in ihren einleitenden Anmerkungen festge-
halten, stehen (zumal automatisierte) Datenabgleiche in einem Spannungsfeld zwischen 
dem Wunsch nach einer möglichst effizienten Bereitstellung notwendiger Daten einerseits 
und der unbestrittenen Notwendigkeit der Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze 
bzw. der datenschutzrechtlichen Integrität der Betroffenen bei einer solchen Übermittlung 
andererseits. 
 
Jede Datenübermittlung bedarf daher einer entsprechend konkretisierten und ausdrück-
lichen gesetzlichen Grundlage. Gerade im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung ist hier 
höchste Sensibilität geboten – und ich habe in meiner Funktion als Aufsichtsbehörde über 
den Hauptverband und die angesprochene PVA keinerlei Anlass deren korrekte Vorgehens-
weise in Zweifel zu ziehen. 
 
Bezüglich der Fragen 1 und 2 kann ich daher auf die einschlägigen gesetzlichen Grundlagen 
verweisen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Bestimmungen selbst obliegt dem Bundesge-
setzgeber – und ist nicht primär eine Frage der Vollziehung (Fragen 3 bis 7, 14 und 15). 
 
Die Fragen 8 bis 13 betreffen die Vollziehung des Sozialversicherungsrechts und fallen daher 
nicht den Vollzugsbereich meines Ressorts bzw. überhaupt in jenen des Bundes. Sie sind 
daher auch grundsätzlich nicht vom Interpellationsrecht im Sinne des Art. 52 B-VG umfasst. 
Vollzugsbehörden im Bereich des Sozialversicherungsrechts sind vielmehr die als Selbstver-
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waltungskörper eingerichteten Träger der gesetzlichen Sozialversicherung bzw. deren 
Hauptverband. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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